
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Am 8. März ist Land-Tags-Wahl  

Sie können jetzt einen Antrag für die Brief-Wahl machen. 

Am 8. März ist die Land-Tags-Wahl. 

Im Wahl-Kreis 63 Balingen dürfen ca. 122.000 Menschen wählen. 

Das Wahl-Recht wurde geändert. 

Das heißt: 

Die Wähler und Wählerinnen haben jetzt 2 Stimmen. 

Vorher hatten die Wähler und Wählerinnen nur eine Stimme. 

 

Die erste Stimme ist für einen Kreis-Wahl-Vorschlag. 

Ein Kreis-Wahl-Vorschlag ist ein Vorschlag für eine Person. 

Die Person kann von einer Partei sein. 

Oder die Person kann alleine sein. 

Die Person will ein Direktmandat bekommen. 

Das heißt: 

Die Person will in den Landtag. 

 

Die zweite Stimme ist für eine Landes-Liste von einer Partei. 

Auf der Landes-Liste stehen die Namen von den Politikern und Politikerinnen von der 

Partei. 

 

Im Wahl-Kreis 63 Balingen gibt es 8 Kreiswahlvorschläge. 

Und es gibt 21 Parteien mit einer Landes-Liste. 

Die Stimm-Zettel sind bei den Städten und Gemeinden angekommen. 

Die Stimm-Zettel sind für die Wahl. 

Alle Menschen mit einem Wahl-Recht bekommen einen Brief. 

Der Brief heißt: Wahlbenachrichtigung. 

Alle Menschen mit einem Wahl-Recht bekommen den Brief bis zum 15. Februar. 

In dem Brief stehen Infos zur Brief-Wahl. 

Und in dem Brief ist ein Formular. 
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Mit dem Formular kann man einen Wahl-Schein beantragen. 

Den Wahl-Schein kann man im Rathaus holen. 

Dann kann man auch gleich im Rathaus wählen. 

Für die Land-Tags-Wahl gibt es in Baden-Württemberg 70 Wahlkreise. 

Zum Wahl-Kreis 63 Balingen gehören: 

• im Zollernalbkreis die Städte und Gemeinden Albstadt, Balingen, Bisingen, 

Bitz, Dautmergen, Dormettingen, Dotternhausen, Geislingen, Grosselfingen, 

Haigerloch, Hausen am Tann, Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, 

Rangendingen, Ratshausen, Rosenfeld, Schömberg, Straßberg, Weilen unter 

den Rinnen, Winterlingen und Zimmern unter der Burg 

• im Landkreis Tübingen die Gemeinden Hirrlingen und Starzach. 

Die Städte Burladingen und Hechingen und die Gemeinde Jungingen gehören zum 

Wahl-Kreis 61 Hechingen-Münsingen. 


